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Aus DER REGIERUNG 

Haager Trust-Übereinkommen: 
Finanzplatz stärken 
VADUZ - «Der Wunsch nach einem Beitritt 
zum Haager Obereinkommen ist ein weite
rer Baustein der liechtensteinischen Finanz-
uiul Wirtschaftspolitik», erklärte Regie
rungschef Otmar Hasler am Medienge- • 
sprach. Es gehe darum, die internationale : 
Anerkennung des Finanzplatzes weiter zu 
stärken. Aus diesem Grund hat die Regie
rung am 12. Juli den Beitritt zum Überein- ; 
kommen über das auf die Anerkennung von 
Trusts anzuwendende Recht (Haager Trust 
Übereinkommen; «HTÜ) vom I. Juli I985 
beschlossen. Bevor der Landtag mit dem 
Beiritt befasst werde, sind die interessierten 
Kreise zu einer Vernehmlassung bis 3. Sep
tember eingeladen. Der Vernehmlassungs-
bericht kann auch von weiteren Personen 
bei der Regierungskanzlei oder über deren 
Homepage im Internet unter  www.rk.llv.li-
Vernelimlassungen bezogen werden. 

Schon 1926 hat der Trust als Treuhänder
schaft gemäss Art. 897 ff. PGR Eingang in 
die liechtensteinische Rechtsordnung gefun
den. Der Trust hat in den letzten Jahren über 
die angelsächsische Welt hinaus zunehmen
de Bedeutung als Instrument zur Gestaltung 
von Vermögensverhältnissen oder der Nach
folge in Unternehmen erlangt. Da auch der 
liechtensteinische Finanzplatz international 
vernetzt ist, stellt sich die Frage nach der , 
Anerkennung liechtensteinischer Treuhän
derschaften im Ausland. Andere strukturell 
vergleichbare Finanzplätze, vor allem im 
angelsächsischen Raum, aber auch Luxem
burg sind dem Abkommen bereits beigetre
ten; die Schweiz bereitet einen Beitritt der
zeit vor. Das Selbstverständnis und die inter
nationale Ausrichtung des liechtensteini
schen Finanzplatzes legen einen Beitritt 
Liechtensteins zum Haager Trust-Überein-
kommen nahe. (pk) 

| Landwirtschaft soll 
| Leitbild erhalten 
| VADUZ - Die Regierung hat in ihrer Sitzung 
I vom vergangenen Dienstag den Entwurf für 
, ein landwirtschaftliches Leitbild zur Kennt- . 
: nis genommen und die weitere Vorgehens-
| weise festgelegt. Regierungsrat Alois Ospelt 
| bei der gestrigen Präsentation des Entwurfes: 

j «Beim Leitbild handelt es sich um ein zentra-
| les Instrumentarium. Es geht um die Ausrich-

j tung und die langfristige Sicherung der 
; Landwirtschaft. Aspekte wie Raumnutzung 
j und die Ausrichtung der staatlichen Förde-
; rung sind Bestandteile dieses Leitbildes.» 

Die Regierung hat im vergangenen Jahr eine 
; Projektgruppe beauftragt, ein landwirtschaft

liches Leitbild zu erarbeiten. Die Projektgrup
pe, bestehend aus Vertretern der Amtsstellen, 
der Industrie, der Vereinigung Bäuerlicher Or- . 
ganisation und vier aktiven Bäuerinnen und 
Bauern, hat den erwünschten künftigen Zu
stand der liechtensteinischen Landwirtschaft 
als anzustrebendes Ziel beschrieben. Im Wei
teren wurde die Projektgruppe beauftragt, die . 
Inhalte des landwirtschaftlichen Leitbildes der 
interessierten Bevölkerung vorzustellen. Es i 

soll eine breit abgestützte Meinungsbildung 
insbesondere bei den Direkt betroffenen im : 
Rahmen einer Informations- und Diskussions- -
Veranstaltung stattfinden. Das Leitbild soll im 
Herbst dem Landtag zur Kenntnis gebracht . 
werden. Die Landwirtschaft, ein wichtiger 
Teil unserer einheimischen Volkswirtschaft, 
erfüllt neben den produktionsorientierten ; 
Leistungen viele wichtige Aufgaben im öf- , 
(entliehen Interesse. Sie weist in vielen Be- > 
reichen attraktive und wettbewerbsfähige | 
Strukturen auf, die es konsequent auszubau- ; 
en und zu stärken gilt. (pk) j 

Grosse Leistung 
für kleine Verwaltung 
VADUZ - Regierungschef Otmar Hasler er- ; 
klärte am gestrigen Mediengespräch, dass : 
EWR-Richtlinien in Liechtenstein sehr effi
zient umgesetzt werden. Von insgesamt  : 

3900 Rechtsakten habe Liechtenstein ledig-
lieh 21 offene Vertragsverletzungsverfahren. ; 
«Liechtenstein nimmt bewusst streitige Aus- • 
einandersetzüngen mit der ESA in Kauf, 
wenn es darum geht, liechtensteinische • 
Interessen zu wahren.» (pk) 

Idealbild für Verwaltung 
Landesverwaltung gibt sich ein Leitbild: Stetige Verbesserungen angestrebt 

VADUZ - Die liechtensteinische 
Landesverwaltung hat sich ein 
Leitbild gegeben. Regierungs
chef Otmar Hasler erklärte am 
gestrigen Mediengespräch, 
dass in diesem Leitbild Ideale 
und Ziele formuliert werden, 
welche kontinuierlich erreicht 
werden sollen. Das Qualitäts
management soll unter ande
rem dazu beitragen, Geschäfts
gänge zu verbessern. 

• Peter Klntffe 

Nach einer ojektiven Selbstbewer-. 
tung sollen die Stärken und Schwä
chen in der Landesverwaltung er
kannt werden. «Wir wollen vor al
lem Verbesserungspotenzial ken
nen lernen und stetige Fortschritte 
erzielen», betonte Regierungschef 
Otmar Hasler. als er am gestrigen 
Mediengespräch das Leitbild der 
Verwaltung präsentierte. Ziel sei, 
die Fortschritte ständig zu überwa
chen und Qualitätsverbesserungen 
kontinuierlich umzusetzen. 

Selbstverständnis im Spiegel 
Das nun genehmigte Leitbild 

widerspiegelt das Selbstverständnis 
der liechtensteinischen Landesver
waltung und weist auf die Grund
werte hin, an denen sich die Arbeit 
der Bediensteten der Landesver
waltung orientieren soll. Im^Leit-
bild wird dargelegt, welchen Wer
ten Sich die Mitarbeiter der Landes
verwaltung verpflichtet fühlen und 
was ihr Handeln leitet, wie sie ihre 
Aufgaben verstehen und unisetzen, 
wie sie m i t  der Bevölkerung, mit 
ihren Kundinnen und Kunden so
wie mit ihren Partnern im In- und 
Ausland zusammenarbeiten wol
len, und wie in der Landesverwal
tung miteinander umgegangen 
wird. Damit ist das Leitbild für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Orientierung und Verpflichtung zu
gleich. 

Präsentierte das Leitbild für die Landesverwaltung: Regierungschef Otmar Hasler. 

Das Leitbild der Landesverwal-' 
tung enthält eine Vision. Demzu
folge soll die Landesverwaltung im 
Dienste Liechtensteins und seiner 
Bevölkerung stehen und nach 
aussen, einen offenen, kunden-
freundlicjien und fortschrittlichen 
Rechtsstaat repräsentieren. Die 
Landesverwaltung soll ein moder
nes, auf Qualität ausgerichtetes 
Dienstleistungsuntemehmen sein 
und eine Vorbildfunktion für ande
re öffentliche und privale Unter
nehmen einnehmen. Im Leitbild 
wird auch der Auftrag der Landes
verwaltung formuliert. Demzufolge 
setzen sich die Mitglieder der Re
gierung sowie die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Verwaltung für 
die Erhaltung und nachhaltige 
Weiterentwicklung des Staatswe
sens im Interesse der ganzen Bevöl
kerung ein. Die Verwaltung wirkt 
bei der Erarbeitung der Grundlagen 
zum liechtensteinischen Recht ak
tiv mit. Eine der wichtigsten Aufga-, 
ben der Verwaltung ist der verant-

wortungsbewusste Vollzug der ge
setzlichen Vorschriften. Die Arbeit 
der Verwaltung ist den Grundsätzen 
der Rechtsmässigkeit, Gleichbe
handlung, Objektivität, Transpa
renz und lntegritiit verpflichtet. 

Kompetenz nach aussen, 
Respekt nach innen 

In neun Leitsätzen wird inv von 

der Regierung verabschiedeten 
Leitbild beschrieben, wie die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Landesverwaltung ihren Auftrag 
verstehen und umsetzen wollen, 
wie sie die Zusammenarbeit nach 
aussen gestalten wollen und wie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Landesverwaltung miteinander 
umgehen wollen. 

Neun Leitsätze 

VADUZ - Das neue Leitbild er 
Landesverwaltung ist in folgende 
neun Leitsätze gegliedert: 
• Wir erfüllen hoheitliche Aufga
ben und erbringen Dienstleistun
gen. 
• Wir nehmen unseren Auftrag 
kompetent wahr. 
• Wir arbeiten effektiv und effi
zient. 
• Wir überprüfen unsere Arbeit 

und planen für die Zukunft. 
• Wir schaffen Nähe zu den Men
schen. 
• Wir pflegen eine partnerschaft
liche Zusammenarbeit. 
• Wir setzen uns für ein gutes Ar
beitsklima ein. 
• W i r  fördern Eigeninitiative 
sowie Teamarbeit und nutzen 
die modernen Arbeitsbedingun
gen. 
• Wir anerkennen Engagement 
und Leistungen. (pk) 

Opfer ideell und materiell unterstützen 
Opferhilfegesetz geht in die Vernehmlassung 

VADUZ - «Opfer einer Straftat zu 
sein, kann nicht mehr unge
schehen gemacht werden», 
stellte Regierungschef Otmar 
Hasler fest, als er gestern das 
geplante Opferhilfegesetz prä
sentierte. Jedoch, so sieht es 
der Vernehmlassungsbericht 
vor, «kann der Staat mit ver
schiedenen Massnahmen be
hilflich sein». 

«Peter Klndle 

Opfer sind mit äusserst vielfältigen 
Problemen konfrontiert. Deswegen 
sollten sie bei deren Bewältigung 
bestmöglich unterstützt werden 
und Anspruch auf staatliche Hilfe 
erhalten. Um dies zu gewährleisten, 
hat die Regierung einen Entwurf 
für ein Opferhilfegesetz in die Ver
nehmlassung bis 15. Oktober ver
abschiedet. «Mit diesem Schritt 
kann Liechtenstein einen Schritt in 
Richtung einer modernen liechten
steinischen Gesetzgebung für Op
fer von Straftaten schaffen», er
gänzte der Regierungschef. 

Dreiteiliges Paket 
Die Schaffung des Opferhilfege

setzes - dies sei ein wesentlicher 
Baustein - bildet den Abschluss ei
nes dreiteiligen Gesamtprojektes, 
das milder Abänderung des Sexu-
alstrafrechts begonnen und seine 

Fortsetzung in der Revision der 
Strafprozessordnung im Bereich 
Opferschutz gefunden hat. Die Ver-
nehmlassungsvorlage orientiert 
sich im Wesentlichen am schweize
rischen Recht und erfüllt die Anlie
gen einer im Dezember 2001 ein
stimmig an die Regierung überwie
senen Motion. Das Ziel der best
möglichen Unterstützung für Opfer 
soll auf der Basis von den zwei 
Säulen «Beratung» und «finanziel
le Hille» erreicht werden. 

Die sachgerechte Betreuung von 
Opfern und deren Angehörigen ist 

erstes und wichtigstes Ziel der Op
ferhilfe. Zu diesem Zweck wird ei
ne Opferberatungsstelle geschaf
fen. Sie soll die im Einzelfall not
wendige Hilfe in medizinischer, 
psychologischer, sozialer, materiel
ler und rechtlicher Hinsicht leisten 
oder, wo sie das selbst nicht kann, 
vermitteln und über die Opferhilfe 
informieren. Es muss einerseits 
rund um die Uhr unaufschiebbare 
Soforthilfe gewährleistet werden 
und andererseits auch für längerfris
tige Hilfe gesorgt werden. Aus 
Gründen der Effizienz soll die Be-

Mit der Reglerungsvorlage zum Opferhilfegesetz bringt lustlzmlnlsterin 
Kleber-Beck ein dreiteiliges Paket zum Abschluss. 

ratungsstelle beim Amt für Soziale 
Dienste angesiedelt werden, um be
reits vorhandene Ressourcen best
möglich zu nutzen. 

Finanzielle Hilfe 
Im Bereich der finanziellen Hilfe 

sind sowohl eine umfassende Ver
fahrenshilfe als auch Schadener
satzansprüche vorgesehen. Die Ver
fahrenshilfe umfasst die Befreiung 
des Opfers von den eigentlichen 
Verfahrenskosten, wie Gerichtsge
bühren oder Gutachtenskosten so
wie, je nach Vermögenslage, die 
Gewährung eines unentgeltlichen 
Rechtsbeistandes. 

Auch ideelle Schäden 
Daneben soll es dem Opfer er

möglicht werden, vom Staat den 
Ersatz für den erlittenen materiel
len sowie ideellen Schäden zu er
halten, sofern es von Dritten nicht 
oder nicht genügend entschädigt 
wird. Durch den Ersatz von ideel
len Schäden soll im Sinne eines 
umfassenden Opferschutzes die 
Anerkennung der schwierigen Situ
ation des Opfers durch die Gemein
schaft zum Ausdruck gebracht und 
insbesondere den Interessen der 
Opfer von. Sexualdelikten, die in 
der Regel kaum materielle, übli
cherweise jedoch schwerwiegende 
ideelle Schäden haben, Rechnung 
getragen werdeil. 


